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das ist und 
bleibt der De-
nunziant.“
Dieses Zi-
tat Heinrich 
Hoffmann von 
Fallerslebens 

dürfte der deutsche Gesetz-
geber wohl nicht im Kopf 
gehabt haben, als er im Zuge 
der Änderung des Lebensmit-
telsrechts die Änderung des 
§ 612 a BGB zur Diskussion 
stellte. Doch auch wenn die 
Änderung letztendlich end-
gültig in Gesetzesform ge-
gossen werden sollte, besteht 
kein Grund zur Angst vor ein-
schneidenden Veränderungen 
im deutschen Arbeitsrecht. 

Der Hintergrund und die 
Neuregelung
Anlässlich der sich in Deutsch-
land häufenden Gammel-

fleischskandale erarbeiteten 
die Bundesministerien für 
Justiz, Arbeit und Landwirt-
schaft eine Neufassung des  
§ 612 a BGB (bisher Maßre-
gelungsverbot). Ziel der beab-
sichtigten Gesetzesänderung 
ist es, eine klare Regelung 
im Bereich des Informanten-
schutzes zu schaffen, um die 
Rechtssicherheit für Arbeit-
nehmer, die über gesetzwid-
rige Praktiken in ihrem Betrieb 
informieren, zu stärken. Durch 
die Einfügung im BGB soll sich 
die Neuregelung explizit nicht 
auf den Bereich der Lebens-
mittelwirtschaft beschränken, 
sondern auch in allen anderen 
Branchen die Arbeitnehmer 
ermutigen, ihren Beitrag zum 
Funktionieren der Rechtsord-
nung zu leisten. Die Neurege-
lung soll wie folgt lauten:

§ 612 a Anzeigerecht

(1) Ist ein Arbeitnehmer auf-
grund konkreter Anhalts-
punkte der Auffassung, dass 
im Betrieb oder bei einer 
betrieblichen Tätigkeit ge-
setzliche Pflichten verletzt 
werden, kann er sich an den 
Arbeitgeber oder eine zur in-
nerbetrieblichen Klärung zu-
ständige Stelle wenden und 
Abhilfe verlangen. Kommt der 
Arbeitgeber dem Verlangen 
nicht oder nicht ausreichend 
nach, hat der Arbeitnehmer 
das Recht, sich an eine zu-
ständige außerbetriebliche 
Stelle zu wenden.

(2) Ein vorheriges Verlangen 
nach Abhilfe ist nicht erfor-
derlich, wenn dies dem Ar-
beitnehmer nicht zumutbar 
ist. Unzumutbar ist ein sol-
ches Verlangen stets, wenn 
der Arbeitnehmer aufgrund 

konkreter Anhaltspunkte der 
Auffassung ist, dass

1. aus dem Betrieb eine un-
mittelbare Gefahr für Leib 
oder Gesundheit von Men-
schen oder die Umwelt droht,  
2. der Arbeitgeber oder ein 
anderer Arbeitnehmer eine 
Straftat begangen hat,
3. eine Straftat geplant ist, 
durch deren Nichtanzeige er 
sich selbst der Strafverfol-
gung aussetzen würde, 
4. eine innerbetriebliche Ab-
hilfe nicht oder nicht ausrei-
chend erfolgen kann.

(3) Von den Absätzen 1 und 2 
kann nicht zu Ungunsten des 
Arbeitnehmers abgewichen 
werden.

(4) Beschwerderechte des Ar-
beitnehmers nach anderen 
Rechtsvorschriften und die 
Rechte der Arbeitnehmerver-
tretung bleiben unberührt. 

Was ändert sich?
Eine Einführung eines Denun-
ziantensystems im Arbeitsleben 
wäre durch die Neuregelung 
nicht zu befürchten, gibt sie 
doch im wesentlichen – aller-
dings nicht vollständig – die 
bisherige Rechtsprechung 
wieder. Das Bundesarbeitsge-
richt hat unlängst entschie-
den, dass ein Arbeitnehmer 
unter bestimmten Umständen 
berechtigt ist, gegen seinen 
Arbeitgeber eine Strafanzeige 
zu erstatten. Dies stelle nur 
die Wahrnehmung bürgerli-
cher Rechte dar, welche ihm 
unabhängig von seiner beruf-
lichen Stellung zustehen. Eine 
hierauf gestützte Kündigung 
sei unwirksam. Das Bundes-
verfassungsgericht hat bereits 
entschieden, dass die Aussage 

eines Arbeitnehmers in einem 
rechtsstaatlichen Ermittlungs-
verfahren keinen Grund für 
eine fristlose Kündigung be-
gründen könne. Mit der Staats-
bürgerpflicht, als Zeuge auszu-
sagen, sei es unvereinbar, wenn 
der Arbeitnehmer deshalb zi-
vilrechtliche Nachteile erleiden 
würde.

Unklarheiten und Kritik
Kritisiert wird die geplante 
Neuregelung beispielsweise 
deshalb, weil sie eine gegebe-
nenfalls bestehende Schädi-
gungsabsicht des Arbeitneh-
mers bei der Anzeigeerstattung 
nicht berücksichtigt. Nach 
der oben aufgezeigten Recht-
sprechung wäre eine solche 
Motivationslage durchaus zu 
berücksichtigen. Unklar ist die 
Regelung auch hinsichtlich 
der Frage der Unzumutbarkeit 
des betrieblichen Abhilfever-
langens. Soll etwa schon eine 
fahrlässig begangene Straftat 
eine innerbetriebliche Klärung 
unzumutbar machen? Nach 
dem Gesetzeswortlaut wäre 
dies der Fall. Auch das unklare 
Verhältnis zu Geheimhaltungs-
vorschriften (Datenschutz!) 
und das Verhältnis zu § 17 
Abs. 2 ArbSchG wird kritisiert. 
Letztlich wird die Vorschrift 
kritisiert, weil sie den Arbeit-
nehmer gegebenenfalls zu sehr 
in Sicherheit wiegen würde, 
obwohl – auch wegen der un-
klaren Fassung – der Schutz der 
Neuregelung tatsächlich gar 
nicht eingreifen würde.
Ob diese - teilweise als „Denun-
ziantenparagraph“ bezeichne-
te – Neuregelung tatsächlich 
so oder in einer anderen Form 
Gesetz wird, bleibt also abzu-
warten.
n Thomas Schelp
Rechtsanwalt
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Kostentragungspflicht des Arbeitgebers 
für Betriebsratsschulungen über Straf-
vorschriften
 Die Kostentragungs-
pflicht des Arbeitgebers 
für Betriebsratsschulungen 
führt in der Praxis immer 
wieder zu Problemen und 
gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen. So auch in 
dem Verfahren vor dem 
Landesarbeitsgericht Köln, 
das in seinem Beschluss 
vom 21.01.2008 (14 TaBV 
44/07) die Kostentragungs-
pflicht des Arbeitgebers für 
eine Betriebsratsschulung 
über Strafvorschriften be-
jaht hat. 
Der Betriebsrat der Haupt-
verwaltung eines Großunter-
nehmens hatte beschlossen, 
seinen Vorsitzenden zu dem 
Seminar „Strafrechtliche Ri-
siken der Betriebsratstätig-

keit“ abzustellen. Der Arbeit-
geber war mit der Freistellung 
und Entsendung nicht einver-
standen und lehnte sie un-
ter Hinweis auf die fehlende 
Erforderlichkeit der Schu-
lungsveranstaltung für die 
Betriebsratsarbeit ab. Mit dem 
anschließend eingeleiteten 
Beschlussverfahren, das sich 
mit der Erforderlichkeit der 
Schulungsveranstaltung nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG auseinan-
dergesetzt hat, war der Be-
triebsrat erfolgreich. 
Nach Auffassung des LAG 
gehöre zumindest in Groß-
unternehmen die Kenntnis 
von Strafvorschriften der Be-
triebsverfassung (§§ 119, 120 
BetrVG) zu dem Grundlagen-
wissen der Betriebsräte, so 

dass der Arbeitgeber hierfür 
die Schulungskosten über-
nehmen müsse. Dabei bezog 
sich das LAG insbesondere 
auf § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, 
der die Begünstigung von 
Betriebsratsmitgliedern um 
ihrer Tätigkeit willen unter-
sage. So sei beispielsweise die 
Zuweisung einer besonders 
verbilligten Werkswohnung, 
die Einräumung besonders 
günstiger Konditionen bei 
einem Firmendarlehen, die 
Bevorzugung bei der Stellung 
von Firmenwagen oder die 
Gewährung von Personalra-
batten unter Berücksichti-
gung dieser Strafvorschrift 
unzulässig. Eine konkrete 
Grenze zwischen einer er-
laubten Handlung und einer 

verbotenen Vorzugsbehand-
lung sei im Einzelfall stets 
sehr schwer zu bestimmen, so 
dass die Betriebsräte über di-
ese Grenzziehung unabhängig 
von einem konkreten Anlass 
zu unterrichten seien. 
Abschließend erlaubte sich die 
Kammer noch einen Hinweis 
auf die bekannt gewordenen 
Vorgänge in Großunterneh-
men, in denen unrechtmäßige 
Begünstigungen in Millionen-
höhe in Verdacht stünden. Di-
ese Vorgänge verdeutlichten 
die latente Gefahr, dass solche 
Begünstigungen tatsächlich 
gewährt würden, so dass die 
Erforderlichkeit einer Schu-
lung anzunehmen sei.
n Daniel Hartmann
Rechtsanwalt

Anspruch auf Wechselschichtzulage bei 
Bereitschaftszeiten
 Das Bundesarbeitsgericht 
hat sich in dem Revisionsur-
teil vom 24.09.2008 (10 AZR 
669/07) mit dem Anspruch 
von Rettungssanitätern auf 
eine monatliche Wechsel-
schichtzulage im Anwen-
dungsbereich des Tarifver-
trages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) befasst.
Hintergrund des Verfahrens 
ist eine Regelung im TVöD, 
nach der Beschäftigte, die 
ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, eine monatliche Zu-
lage in Höhe von EUR 105,00 
brutto und einen Zusatzur-
laub erhalten. Der Kläger, der 
als Rettungssanitäter bei dem 
beklagten Landkreis in zwei 
Dienstschichten von je zwölf 
Stunden regelmäßig nach 
einem Dienstplan eingesetzt 
wurde, begehrte die aus dem 
TVöD resultierende Wechsel-
schichtzulage und den Zusatz-

urlaub. Der beklagte Landkreis 
verweigerte die Zahlung der 
Wechselschichtzulage gegen-
über dem Rettungssanitäter 
mit dem Hinweis darauf, dass 
regelmäßig in die Arbeitszeit 
von 12 Stunden in nicht un-
erheblichem Umfang Zeiten 
fielen, in denen keine Voll-
arbeit geleistet werde. Diese 
Bereitschaftszeiten führten 
nach Auffassung des Land-
kreises dazu, dass gerade nicht 
„ununterbrochen“ Wechsel-
schichtarbeit im Sinne der Ta-
rifnorm ausgeübt werde. 
Das BAG erteilte dem beklag-
ten Landkreis und damit allen 
öffentlichen Arbeitgebern, bei 
denen eine Vielzahl von ver-
gleichbaren Situationen vor-
liegen, eine Absage. Es sprach 
dem Kläger – abweichend 
vom Berufungsurteil des LAG 
Düsseldorf – die Wechsel-
schichtzulage und den Zusat-

zurlaub nach der tariflichen 
Regelung des TVöD in vollem 
Umfang zu. 
Der Kläger leiste ständig 
Wechselschichtarbeit, da in 
der Rettungswache unun-
terbrochen in wechselnden 
Arbeitsschichten gearbeitet 
werde. Bereitschaftszeiten der 
Rettungssanitäter gehörten 
zur regelmäßigen Arbeitszeit, 
so der Zehnte Senat. Diese Be-
reitschaftszeiten, die während 
der Schicht eines Rettungssa-
nitäters anfallen, umfassten 
keine im Voraus festgelegten 
Zeiten ohne Arbeitsleistung, 
so dass die wechselnden Ar-
beitsschichten auch durch die 
Zeiten, in denen nicht voll ge-
arbeitet werde, im tariflichen 
Sinne nicht unterbrochen 
würden. 
 
n Daniel Hartmann
Rechtsanwalt

Hinweis
Rettungssanitätern im 
Anwendungsbereich des 
TVöD, denen bislang die 
Zahlung der Zulage unter 
Hinweis auf die in einer 
Wechselschicht anfal-
lenden Bereitschaftszeiten 
verweigert worden ist, 
können diese nach dem 
aktuellen Urteil des BAG 
erfolgreich beanspruchen. 
Dabei ist zu beachten, dass 
der TVöD eine tarifliche 
Ausschlussfrist von 6 Mo-
naten vorsieht. Hat der 
Beschäftigte seine rück-
ständige Wechselschicht-
zulage nicht innerhalb der 
Frist schriftlich gegenüber 
dem Arbeitgeber geltend 
gemacht, sind alle Beträ-
ge, deren Fälligkeit länger 
als 6 Monate zurückliegt, 
verfallen. 
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Zulässigkeit einer Videoüberwachung
 Das BAG hat mit seinem 
Beschluss vom 26.08.2008  
(1 ABR 16/07) die Einführung 
einer Videoüberwachung im 
Betrieb für grundsätzl. zu-
lässig erachtet. Der damit 
verbundene Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte der 
Arbeitnehmer sei über § 75  
Abs. 2 S. 1 BetrVG am Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit 
zu messen. 
Die ein Briefverteilzentrum be-
treibende Arbeitgeberin und 
der Betriebsrat hatten infolge 
abhandengekommener Brief-
sendungen erfolglos über die 
Errichtung einer Videoüberwa-
chungsanlage verhandelt. Die 

angerufene Einigungsstelle be-
schloss eine Betriebsvereinba-
rung, über deren Wirksamkeit 
das BAG zu befinden hatte. 
Der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit verlangt, dass die 
getroffene Regelung geeignet, 
erforderlich und unter Berück-
sichtigung der gewährleisteten 
Freiheitsrechte angemessen ist, 
um den erstrebten Zweck zu er-
reichen. Während das BAG den 
Betriebsparteien in Bezug auf 
Geeignetheit und Erforderlich-
keit einen gewissen Beurtei-
lungsspielraum zugesteht, stellt 
es bei der Prüfung der Ange-
messenheit maßgeblich auf die 
Eingriffsintensität der Über-

wachungsmaßnahmen ab. Die 
Angemessenheit sei u. a. von 
der Anzahl der beobachteten 
Personen, der Dauer der Über-
wachung und davon, ob die Be-
troffenen einen zurechenbaren 
Anlass für ihre Beobachtung 
gesetzt hätten, abhängig. 
Im konkreten Fall hat es die In-
betriebnahme einer Videoüber-
wachung als zulässig erachtet, 
da diese erst erfolgte, wenn 
die Arbeitgeberin zuvor Fest-
stellungen getroffen hatte, die 
den konkreten Verdacht einer 
Straftat gegenüber bestimmten 
Personen begründeten. Die 
Überwachung sei auf den räum-
lichen Bereich zu beschränken, 

dem der konkrete Verdacht zu-
geordnet werden könne. Dass 
hierdurch zwangsläufig die in 
näherer Umgebung der konkret 
verdächtigen Personen tätigen 
Arbeitnehmer miterfasst wür-
den, sei unschädlich. Unange-
messen sei eine Ausweitung der 
Videoüberwachung auf einen 
größeren Kreis „unschuldiger“, 
keinen Anlass gebender Arbeit-
nehmer. Zur Erfolglosigkeit der 
bereits erfolgten Überwachung 
einer geringen Zahl von Arbeit-
nehmern müssten weitere Ver-
dachtsmomente oder Indizien 
hinzukommen.  
n Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

„Flash-Mob“-Aktionen im Arbeitskampf 
zulässig
 Das LAG Berlin-Branden-
burg hat sich am 29.09.2008 
(5 Sa 967/08) mit sog. „Flash-
Mob“-Aktionen als ein neu-
artiges Arbeitskampfmittel 
auseinandergesetzt und die 
Zulässigkeit angenommen. 
Bei „Flash-Mob“-Aktionen han-
delt es sich um ein Arbeits-
kampfmittel, das den Betriebs-
ablauf gezielt beeinträchtigen 
soll. Dies wird in bestreikten Fili-
alen von Handelsketten dadurch 
erreicht, dass nach einem Aufruf 
der Gewerkschaft viele Personen 
zur gleichen Zeit Pfennigartikel 
kaufen, um so die Kassen zu blo-
ckieren oder Einkaufswagen mit 
Ware voll packen und sie im Laden 
stehen lassen. Der Handelsver-
band Berlin-Brandenburg nahm  
einen Aufruf von ver.di zu einer 
„Flash-Mob“-Aktion nicht hin 
und begehrte die gerichtliche 
Unterlassung von derartigen Ar-
beitskampfmaßnahmen. 
Das LAG kam zu dem Ergebnis, 
dass solche Aufrufe zur Ergän-
zung laufender Streikmaß-
nahmen grds. zulässig und durch 
die den Tarifvertragsparteien zu-
gewiesene freie Wahl der Kampf-
mittel grundrechtlich geschützt 
seien. Es handele sich nicht um 

ungeeignete und nicht erforder-
liche Maßnahmen, um das Ziel 
des Arbeitskampfes (Abschluss 
des Tarifvertrages) zu erreichen. 
Es führte aus, dass derartige 
Aktionen auch nicht unange-
messen seien. Die in der Filiale 
tätigen Arbeitnehmer könnten 
erkennen, dass die Aktion sich 
nicht gegen sie selbst, sondern 
gegen das Mitgliedsunterneh-
men richte, weshalb sie nicht 
in ihrer Menschenwürde beein-
trächtigt würden. Es drohe auch 
keine Eigentumsverletzung, da 
in den Aufrufen darauf hinge-
wiesen werde, keine Frischwaren 
einzupacken. Da die Gewerk-
schaft nur die Handynummer 
von den Interessenten begehre 
und bei Absendung der SMS 
über Zeitpunkt und Ort der Ak-
tion auswählen könne, wie viele 
und welche Interessenten sie zu 
der „Flash-Mob“-Aktion einlade, 
sei keine Exzessgefahr zu be-
fürchten. Das LAG ließ wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung 
die Revision zu, so dass eine ab-
schließende Entscheidung über 
dieses Arbeitskampfmittel durch 
das BAG zu erwarten ist.  
n Daniel Hartmann
Rechtsanwalt

Arbeitsrechtliche Praktiker

SEMINARE GmbH

Seminare 2008

• Mitbestimmung in sozialen &  
personellen Angelegenheiten

• Abmahnung, verhaltensbe-
dingte  sowie personenbedingte
Kündigung ("Low Performer")

• Die einseitige Änderung von  
Arbeitsbedingungen: Personal-
kosten senken ohne Kündigung

• Auskunfts- & Informations-
ansprüche  des Betriebsrats

• Update Arbeitsrecht: Die 
neueste Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts

in Kooperation mit den Rechtsanwälten der Ulrich Weber & Partner GbR

Anmeldung &
weitere Infos: www.aps-seminare.de
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Der „Leitende Angestellte“- Wollen und 
Wirklichkeit

 Der Begriff 
des „Leitenden 
Angestellten“ 
ist gesetz-
lich mehrfach 
umschrieben. 
Manch Mitar-

beiter beruft sich solange auf 
diesen Status, bis die gesetz-
lichen Folgen, die an diesen 
Status anknüpfen, für ihn ne-
gative Bedeutung erlangen.
Leitende Angestellte unter-
scheiden sich dadurch von den 
übrigen Arbeitnehmern, dass 
sie teilweise Unternehmer-
funktionen ausüben und einer 
erhöhten Treuepflicht unter-
liegen. Das Gesetz unterschei-
det Leitende Angestellte u.a. in 
zwei entscheidenden Fällen von 
übrigen Arbeitnehmern, näm-
lich in § 5 Abs. 3 BetrVG und §§ 
14 Abs. 2, 17 Abs. 5 KSchG.
Der Leitende Angestellte iSd 
KSchG untersteht – anders als 
Organmitglieder – den Vor-
schriften des Kündigungs-
schutzes. Gemäß § 14 Abs. 2 
KSchG bestehen dazu zwei 
Ausnahmen. Praktisch bedeut-
sam davon ist die Möglich-
keit des Arbeitgebers, gem. § 
9 Abs. 1 KSchG ohne nähere 
Begründung die gerichtliche 
Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses zu beantragen. Der 
Gesetzgeber trägt damit dem 
Umstand Rechnung, dass zwi-
schen Arbeitgeber und Leiten-
den Angestellten iSd KSchG 
ein besonderes Vertrauensver-
hältnis bestehen muss. Umso 
höher sind daher die gesetz-
lichen Anforderungen. Es muss 
sich um den Geschäftsführer 
oder Betriebsleiter ähnliche 

Leitende Angestellte handeln, 
die zur selbstständigen Ein-
stellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern berechtigt sind. 
Entscheidend ist, dass diese Be-
fugnis mit einem rechtlichen 
Dürfen verbunden ist. Es ge-
nügt nicht, dass entsprechende 
Maßnahmen von der Unterneh-
mensleitung toleriert oder die 
Vorschläge des entsprechenden 
Mitarbeiters angenommen 
werden. Vielmehr muss intern 
wie extern offenstehen, dass 
der Leitende Angestellte seine 
freie Entscheidung selbststän-
dig und eigenverantwortlich 
wahrnehmen kann und diese 
einen wesentlichen Teil seiner 
Tätigkeit darstellt. Nur die in-
haltliche Nähe zu der Aufgabe 
eines Organvertreters recht-
fertigt die Möglichkeit, das 
Arbeitsverhältnis jederzeit auf 
Antrag durch das Gericht auf-
lösen zu lassen. 
Geringer sind die Anforde-
rungen an den Leitenden Ange-
stellten im Sinne von § 5 Abs. 
3 BetrVG. Diesem fehlen u.a. 
Recht und Möglichkeit, den Be-
triebsrat zu wählen oder zum 
Betriebsrat gewählt zu werden. 
Nachteile ergeben sich dadurch, 
dass mangels Anwendbarkeit 
des BetrVG die Versetzung 
derartiger Mitarbeiter ohne 
Zustimmung des Betriebsrates 
möglich ist und die Anhörung 
vor einer Kündigung nach § 
102 BetrVG entfallen kann. We-
gen der geringeren juristischen 
Konsequenzen sind die Voraus-
setzungen großzügiger. Gem. 
§ 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BetrVG 
ist Leitender Angestellter, wer 
nach Arbeitsvertrag und Stel-

lung im Unternehmen oder im 
Betrieb zur selbstständigen 
Einstellung und Entlassung 
von im Betrieb oder in Be-
triebsabteilungen beschäftigen 
Arbeitnehmern berechtigt ist. 
Auch bei Anwendung dieser 
Vorschrift muss die Entschei-
dung ohne Zustimmung über-
geordneter Stellen möglich sein. 
Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Be-
trVG ist Leitender Angestellter, 
wer Generalvollmacht oder 
Prokura hat und die Prokura 
auch im Verhältnis zum Ar-
beitgeber nicht unbedeutend 
ist. Bloße „Titularprokuristen“ 
sind danach keine Leitenden 
Angestellten. Die Erteilung von 
Prokura birgt aber zumindest 
die Vermutung, dass der Sta-
tus des Leitenden Angestellten 
besteht. Im Bestreitensfall muss 
daher die fehlende Bedeutung 
der Prokura dargelegt werden. 
Im Übrigen ist Leitender An-
gestellter, wer sonstige Auf-
gaben wahrnimmt, die für den 
Bestand und die Entwicklung 
des Unternehmens oder eines 
Betriebs von Bedeutung sind, 
§ 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 BetrVG. 
Hierbei muss es sich um unter-
nehmerische Leitungsaufgaben 
wirtschaftlicher, kaufmän-
nischer, technischer, organisa-
torischer, personeller oder wis-
senschaftlicher Art handeln. Im 
Wesentlichen muss auch der 
Leitende Angestellte nach dem 
BetrVG seine Entscheidungen 
frei von Weisungen treffen oder 
sie maßgeblich beeinflussen. 
Daran wird es häufig fehlen.

n Dr. Martin Römermann
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Praxistipp
Die Anzahl der Mitarbei-
ter, die sich auf den Status 
als Leitenden Angestellten 
beruft, ist zumeist höher, 
als die tatsächliche Anzahl. 
Nicht umsonst bestärken 
Arbeitgeber Mitarbeiter in 
der Ansicht, Leitende An-
gestellte zu sein. Dies kann 
ermöglichen, den Mitar-
beiter ohne Beachtung 
betriebsverfassungsrecht-
licher Rechte zu führen 
und soll insbesondere das 
Gefühl besonderer Bedeu-
tung verleihen.
Um so schwerer die Wahr-
nehmung unternehme-
rischer Leitungsaufgaben 
festgestellt werden kann, 
um so einfacher kann das 
Vorliegen der selbststän-
digen Einstellungs- und 
Entlassungsbefugnis im In-
nen- und Außenverhältnis 
dargelegt werden. Streit 
entsteht, wenn trotz Pro-
kura Zweifel an dem Status 
als Leitender Angestellten 
erhoben werden. Gestrit-
ten wird sodann, ob sich 
die Tätigkeit in der bloßen 
Wahrnehmung sog. Stabs-
funktionen erschöpft, oder 
ob der Angestellte derart 
unternehmerisch bedeut-
sam planend und beratend 
tätig wird, dass der Un-
ternehmensführung kraft 
des besonderen Sachver-
standes keine Möglichkeit 
verbleibt, an seinen Vor-
schlägen vorbeizugehen.


